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15. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die mit dieser Resolution zusammenhängenden einschlägigen
Materialien der Vereinten Nationen in möglichst vielen ver-
schiedenen Sprachen über das System der Vereinten Nationen,
so auch über die Informationszentren der Vereinten Nationen,
im Rahmen der verfügbaren Mittel so weit wie möglich ver-
breitet werden;

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen der
Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung un-
ter dem Punkt "Kultur des Friedens" vorzulegenden Bericht
Informationen über die Durchführung dieser Resolution auf-
zunehmen.

RESOLUTION 60/12

Verabschiedet auf der 45. Plenarsitzung am 8. November 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 182 Stimmen bei 4 Gegenstimmen und 1 Enthal-
tung*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.9, eingebracht von Ku-
ba.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopi-
en, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien,
Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica,
Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volks-
republik Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien,
Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba,
Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Li-
beria, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neu-
seeland, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Re-
publik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Sa-
lomonen, Sambia, Samoa, San Marino, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien,
Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lan-
ka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn,
Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte
Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Israel, Marshallinseln, Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Mikronesien (Föderierte Staaten von).

60/12. Notwendigkeit der Beendigung der von den Ver-
einigten Staaten von Amerika gegen Kuba ver-
hängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblok-
kade

Die Generalversammlung,

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der Ver-
einten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu fördern,

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der sou-
veränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und

Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen
Schifffahrt, die außerdem in zahlreichen internationalen
Rechtsakten verankert sind,

unter Hinweis auf die auf den iberoamerikanischen Gipfel-
treffen abgegebenen Erklärungen der Staats- und Regierungs-
chefs betreffend die Notwendigkeit, die einseitige Anwendung
von die Freiheit des internationalen Handels beeinträchtigen-
den Wirtschafts- und Handelsmaßnahmen durch einen Staat
gegen einen anderen Staat zu beenden,

besorgt darüber, dass Mitgliedstaaten nach wie vor Geset-
ze und andere Vorschriften erlassen und anwenden, wie das am
12. März 1996 erlassene sogenannte "Helms-Burton-Gesetz",
deren extraterritoriale Auswirkungen die Souveränität anderer
Staaten, die legitimen Interessen von ihrer Rechtshoheit unter-
stehenden juristischen oder natürlichen Personen sowie die
Freiheit des Handels und der Schifffahrt beeinträchtigen,

Kenntnis nehmend von den Erklärungen und Resolutionen
verschiedener zwischenstaatlicher Foren, Organe und Regie-
rungen, in denen zum Ausdruck kommt, dass die internationa-
le Gemeinschaft und die öffentliche Meinung den Erlass und
die Anwendung derartiger Rechtsvorschriften zurückweisen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/19 vom 24. No-
vember 1992, 48/16 vom 3. November 1993, 49/9 vom 26. Ok-
tober 1994, 50/10 vom 2. November 1995, 51/17 vom 12. No-
vember 1996, 52/10 vom 5. November 1997, 53/4 vom 14. No-
vember 1998, 54/21 vom 9. November 1999, 55/20 vom 9. No-
vember 2000, 56/9 vom 27. November 2001, 57/11 vom
12. November 2002, 58/7 vom 4. November 2003 und 59/11
vom 28. Oktober 2004,

besorgt darüber, dass seit der Verabschiedung ihrer Reso-
lutionen 47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21,
55/20, 56/9, 57/11, 58/7 und 59/11 weitere derartige Maßnah-
men, die darauf abzielen, die Wirtschafts-, Handels- und Fi-
nanzblockade gegen Kuba zu verstärken und auszuweiten, er-
lassen wurden und weiter angewandt werden, sowie besorgt
über die nachteiligen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf
die kubanische Bevölkerung und auf kubanische Staatsange-
hörige, die in anderen Ländern leben,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über die Durchführung der Resolution 59/1192;

2. wiederholt ihre Aufforderung an alle Staaten, gemäß
ihren Verpflichtungen nach der Charta der Vereinten Nationen
und dem Völkerrecht, worin unter anderem die Freiheit des
Handels und der Schifffahrt festgeschrieben ist, den Erlass und
die Anwendung von Gesetzen und Maßnahmen von der Art,
wie sie in der Präambel dieser Resolution genannt werden, zu
unterlassen;

3. richtet erneut die dringende Aufforderung an die
Staaten, in denen solche Gesetze und Maßnahmen bestehen
und nach wie vor angewandt werden, so bald wie möglich und
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in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung die erforderli-
chen Schritte zu unternehmen, um sie aufzuheben oder außer
Kraft zu setzen;

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den
entsprechenden Organen und Organisationen des Systems der
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung der Ziele und
Grundsätze der Charta und des Völkerrechts einen Bericht
über die Durchführung dieser Resolution zu erstellen und ihn
der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung
zu unterbreiten;

5. beschließt, den Punkt "Notwendigkeit der Beendi-
gung der von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Ku-
ba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade" in
die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung
aufzunehmen.

RESOLUTION 60/13

Verabschiedet auf der 52. Plenarsitzung am 14. November 2005, ohne Abstim-
mung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/60/L.18 und Add.1, einge-
bracht von: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bangladesch,
Barbados, Belarus, Belgien, Benin, Bhutan, Botsuana, Brunei Darussalam, Chile,
China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada,
Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Je-
men, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kolumbi-
en, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik,
Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Ma-
rokko, Marshallinseln, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco,
Mongolei, Mosambik, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen,
Portugal, Republik Korea, Rumänien, Russische Föderation, Saudi-Arabien,
Schweden, Serbien und Montenegro, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowe-
nien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika,
Sudan, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uru-
guay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emi-
rate, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten
von Amerika, Zypern.

60/13. Verstärkung der Soforthilfe, der Rehabilitation,
des Wiederaufbaus und der Vorbeugung nach der
Erdbebenkatastrophe in Südasien – Pakistan

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/182 vom 19. De-
zember 1991, 57/152 vom 16. Dezember 2002, 57/256 vom
20. Dezember 2002, 58/25 vom 5. Dezember 2003, 58/214
und 58/215 vom 23. Dezember 2003, 59/212 vom 20. Dezem-
ber 2004, 59/231 und 59/233 vom 22. Dezember 2004 sowie
59/279 vom 19. Januar 2005,

den Opfern und ihren Familien sowie den Völkern Paki-
stans, Indiens, Afghanistans und anderer betroffener Gebiete,
die durch das massive Erdbeben am 8. Oktober 2005 in der
südasiatischen Region ungeheure Verluste an Menschenleben
und sozioökonomische und Umweltschäden erlitten, ihr auf-

richtiges Beileid und ihre tief empfundene Anteilnahme bekun-
dend,

äußerst beunruhigt über die durch extreme Wetterverhält-
nisse und schwieriges Gelände verschärfte kritische Lage von
Millionen von Obdachlosen und unzähligen Verletzten, die in
Verzweiflung und Schmerz auf Soforthilfemaßnahmen war-
ten,

die Unterstützung und die Beiträge begrüßend, die die in-
ternationale Gemeinschaft, namentlich Regierungen, interna-
tionale Organisationen, die Zivilgesellschaft und der Privat-
sektor, bei den Soforthilfe- und Rehabilitationsmaßnahmen
geleistet hat und die den Geist der internationalen Solidarität
und Zusammenarbeit bei der Bewältigung der mit dieser Ka-
tastrophe verbundenen Herausforderungen widerspiegeln,
und in diesem Zusammenhang auch die Rolle des Volkes und
der Regierung Pakistans würdigend,

sowie unter Begrüßung des von den Vereinten Nationen
am 11. Oktober 2005 im Zusammenhang mit dem Erdbeben in
Südasien erlassenen Blitzappells und des fortlaufenden Enga-
gements des Generalsekretärs mit dem Ziel, die weltweiten
Soforthilfemaßnahmen zur Deckung der dringenden und un-
mittelbaren Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung zu ver-
stärken,

ferner begrüßend, dass die Vereinten Nationen am
26. Oktober 2005 in Genf ein Ministertreffen der Geber auf
hoher Ebene einberufen haben, um weitere Soforthilfe und
Unterstützung für den Wiederaufbau nach der Katastrophe zu
mobilisieren,

betonend, dass Risikominderungsstrategien in Entwick-
lungspolitiken und Wiederaufbauprogramme integriert wer-
den müssen, wie im Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-201593

vorgesehen,

unter Hinweis darauf, dass auch weiterhin die Entschlos-
senheit unter Beweis gestellt werden muss, den betroffenen
Ländern und ihrer Bevölkerung, insbesondere den schwäch-
sten Gruppen, dabei behilflich zu sein, sich vollständig von
den verheerenden und traumatischen Auswirkungen der Kata-
strophe zu erholen, namentlich auch bei ihren mittel- und lang-
fristigen Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen, und
die in diesem Zusammenhang von der Regierung Pakistans
und den internationalen Organisationen angekündigten Maß-
nahmen begrüßend,

hervorhebend, wie wichtig die internationale Zusammen-
arbeit ist, um die betroffenen Staaten bei der Bewältigung von
Naturkatastrophen und -gefahren in allen Phasen zu unterstüt-
zen, namentlich bei der Vorbeugung, der Vorsorge, der Fol-
genbegrenzung, der Wiederherstellung und dem Wiederauf-
bau sowie beim Ausbau der Reaktionskapazitäten der betrof-
fenen Länder,

93 Hyogo-Rahmenaktionsplan 2005-2015: Stärkung der Widerstandskraft
von Nationen und Gemeinwesen gegen Katastrophen (A/CONF.206/6
und Corr.1, Kap. I, Resolution 2).
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